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Abgeltungssteuer

Von Peter Schwark

Anders als die Fondsbranche sieht der 
GDV für die Versicherungsbranche in 
der Abgeltungsteuer kein Schreckge-
spenst für die Altersvorsorge, sondern 
eine der Vereinfachung dienende Quel-
lensteuer auf Kapitaleinkünfte. Die 
vom BVI geforderte Gleichbehandlung 
von Lebensversicherungen und Fonds-
anlagen ist für Peter Schwark ein  
Vergleich von Äpfeln mit Birnen, da die 
Versicherung im Gegensatz zur Fonds-
anlage eine klare Zweckbindung  
habe.  Red.

Dr. Peter Schwark ist Geschäftsführer 
Lebensversicherung/Pensionsfonds des 
GDV Gesamtverband der Versicherungs-
wirtschaft e.V., Berlin.

Zum Autor

Lange suchen muss man nicht. Schlägt 
man derzeit eine Zeitung auf, springen 
einem zum Thema Abgeltungsteuer oft in 
großen Lettern Überschriften wie zum Bei-
spiel „Bremsklötze entfernen” oder „Fonds-
sparen verliert an Attraktivität” ins Auge. 
Inhaltlich heißt es dann häufig weiter, die 
Abgeltungsteuer führe zur Kürzung der  
Privatrente und schade der Altersvorsorge 
in Deutschland. Kaum jemand hinterfragt 
allerdings, ob diese Aussagen wirklich 
stimmen. Was verbirgt sich hinter dem 
„Gespenst” der Abgeltungsteuer? Die rich-
tige Antwort auf diese Frage findet nur der-
jenige, der sich auch mit dem Thema Al-
tersvorsorge und den Rentenreformen der 
letzten Jahre etwas genauer befasst, also 
derjenige der die Abgeltungsteuer nicht 
voreingenommen sofort zum Unwort des 
Jahres 2008 erklärt. 

Die Rentenreformen der letzten Jahre fol-
gen einer inneren Logik: Aufgrund der de-
mografischen Entwicklung ist das Niveau 
der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente 
zwingend zurückzufahren und die kapital-
gedeckte Altersversorgung auszubauen. 
Der Bevölkerung stehen damit im Alter ne-
ben den sinkenden staatlichen Leistungen 
ersetzend beziehungsweise ergänzend 
Ansprüche auf betriebliche und private Al-
tersversorgung zur Seite, um Versorgungs-
lücken zu schließen. 

Altersvorsorge bis zum Tod  
gewährleisten

Die Sicherung des Lebensstandards, die 
früher weitgehend der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zukam, wird somit zuneh-
mend von privaten Anbietern übernommen. 
Einher geht diese Veränderung mit dem 
staatlich unterstützten Aufbau der Alters-
vorsorge in der Beitragsphase durch  
Steuerfreistellungen und Förderungen.  
Im späteren Alter sind die Leistungen dann 
zu versteuern (nachgelagerte Besteue-
rung). 

Es versteht sich von selbst, dass bei einem 
Thema dieser Tragweite Produkte nur von 
besonders qualifizierten Anbietern in Be-
tracht kommen, die wie die gesetzliche 
Rente grundsätzlich eine sichere lebens-
lange Altersversorgung bis zum Tod dar-
stellen. Denn was nützt eine Altersvorsor-
ge, die im hohen Alter einfach abbricht? 
Mit dem Ziel eines würdevollen Alterns ist 
das Risiko, durch vorzeitigen Kapitalver-
zehr in den letzten Lebensjahren einen 
deutlichen Verlust an Lebensqualität oder 
gar Altersarmut zu erleiden, sicher nicht 
vereinbar. Immerhin wird die Hälfte der 
Menschen älter als Statistiker mit Verweis 
auf die durchschnittliche Lebenserwartung 
suggerieren. 

Steuerliche Belastung für Neuverträge 
mit kurzer Laufzeit wird günstiger 

Deshalb muss auch der durchschnittliche 
Altersversorgende nach OECD-Berech-
nungen bis zum 65. Lebensjahr zwischen 
25 und 45 Prozent mehr Kapital ansparen 
als bei einer Leibrente, um mit einem Ent-
nahmeplan das finanzielle Langlebigkeits-
risiko einigermaßen einzugrenzen. Denn 
beim individuellen Kapitalverzehr fehlt der 
Risikoausgleich in der Versichertengemein-
schaft. Effektive Alters- und Risikovorsorge 
ist deshalb nicht nur ein Sparprozess. 

Dies gilt auch für die Hinterbliebenenvor-
sorge. Wie stellt sich in diesem Zusam-
menhang die steuerliche Situation dar? Für 
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seit dem 1. Januar 2005 abgeschlossene 
Lebensversicherungen, auch wenn sie  
eine Kapitalauszahlung erst nach der Voll-
endung des 60. Lebensjahres und nach 
Ablauf von zwölf Jahren Laufzeit vorsehen, 
sind steuerfreie Auszahlungen nicht mehr 
möglich. Vielmehr hat der Versicherer  
zunächst Kapitalertragsteuer in Höhe von 
25 Prozent auf die Erträge, das heißt den 
vollen Unterschiedsbetrag zwischen der 
Versicherungsleistung und den eingezahl-
ten Beiträgen einzubehalten. Ein Ansatz 
mit dem halben Unterschiedsbetrag erfolgt 
allerdings im Rahmen der per sönlichen 
Einkommensteuer-Veranlagung, sodass 
dann im Ergebnis maximal 22,5 Prozent 
der Erträge an Steuern abzuführen sind. 

Zu beachten ist jedoch: Ist die Vertrags-
laufzeit kürzer als zwölf Jahre oder aber 
wird vor Vollendung des 60. Lebensjahres 
eine Leistung gezahlt, fallen ab dem Jahr 
2009 auf den vollen Unterschieds betrag 
25 Prozent Abgeltungsteuer an. Wahlwei-
se kommt gegebenenfalls ein niedrigerer 
persönlicher Steuersatz zur Anwendung. 

Im Vergleich zu heute liegt die steuerliche 
Belastung der Neuverträge mit einer kurzen 
Laufzeit oder einem Auszahlungszeitpunkt 
vor dem 60. Lebensjahr somit niedriger 
als bisher (derzeit bis zu 45 Prozent, ab-
hängig vom persönlichen Steuersatz). Für 
vertragliche Langläufer, die erst nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres ausgezahlt 
werden, ergibt sich hingegen kein Unter-
schied im Vergleich zu heute.

Unterschiede zwischen Spar-  
und Vorsorgeprodukten nivelliert 

Stellt man nun für das Jahr 2009 und 
später diese steuerrechtliche Behandlung 
der Kapitallebensversicherung derjenigen 
von Kapitalanlageprodukten gegenüber, so 
diagnostiziert man, dass es keine großen 
Unterschiede mehr zwischen bloßen Spar- 
und Vorsorgeprodukten wie der Kapitalle-
bensversicherung gibt. Dies ist dadurch 
bedingt, dass der Steuergesetzgeber auch 
die Besteuerungsregelungen für Kapitalan-

lageprodukte modifiziert hat, bei denen 
nach einer Haltedauer von einem Jahr Ge-
winne aus der Veräußerung bisher nicht 
steuerpflichtig waren. Diese Gewinne wa-
ren bislang steuerlich privilegiert – auch 
gegenüber Lebensversicherungen. 

Für Erträge aus Investmentfonds gilt eben-
falls die Abgeltungssteuer von 25 Prozent. 
Entsprechend der Absicht zur Erfassung 
auch der bisher privilegierten Veräuße-
rungsgewinne werden künftig auch die im 
Fonds erzielten Veräußerungsgewinne 
steuerpflichtig. Eine Besteuerung beim An-
teilseigner erfolgt jedoch erst dann, wenn 
der Veräußerungsgewinn an den Anteils-
eigner ausgeschüttet wird beziehungswei-
se bei einer Veräußerung des Fondsanteils 
(dann werden auch die vom Fonds nicht 
realisierten Wertsteigerungen erfasst, so-
weit sie sich im Veräußerungspreis nieder-
schlagen). Nominal ergibt sich damit im 
direkten Vergleich der steuerlichen Belas-
tung der Leistungen zwischen einer Kapi-
tallebensversicherung und einem Kapital-
anlageprodukt (etwa einem Fondsspar-
plan) grundsätzlich kein Unterschied. 

Beim langfristigen Sparen  
Lebensversicherung im Vorteil 

Eine etwas günstigere steuerliche Belas-
tung ergibt sich nur bei langfristig Vorsor-
genden, die bereit sind, sich in einem 
Lebensversicherungsvertrag vertraglich für 
mindestens zwölf Jahre fest zu binden, 
Auszahlungen daraus im Erlebensfall nicht 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres er-
warten, sich gleichzeitig mit Vertragsab-
schluss vom ersten Beitrag an gegen das 
Todesfallrisiko absichern und somit insge-
samt gesehen für diesen Schutz bereit 
sind, sehr langfristig auf Konsum zu ver-
zichten. 

Nur für diesen Personenkreis ergibt sich, 
dass bei der Auszahlung im Alter etwa bei 
einem Spitzensteuersatz von 45 Prozent 
22,5 Prozent der Erträge an Steuern ab-
zuführen sind. Bei einem Bank- oder In-
vestmentprodukt, dem insbesondere keine 

biometrische Risikoabsicherung und auch 
keine langfristige Zweckbindung immanent 
ist, beläuft sich die künftige Belastung 
durch die Abgeltungssteuer aber auch nur 
auf geringfügig höhere 25 Prozent der Er-
träge. 

Keine negative Auswirkung  
auf die Altersvorsorge 

Mag es somit zwischen Kapitallebensver-
sicherungen und Kapitalanlageprodukten 
mitunter zu unterschiedlichen steuerlichen 
Belastungen kommen, negative Auswir-
kungen auf die Altersvorsorge im Sinne 
des gesetzgeberischen Verständnisses 
sind nicht zu erkennen. 

Im Gegenteil: Im Durchschnitt vermindert 
sich für viele Sparer die Kapitalertragssteu-
erbelastung. Die Abgeltungsteuer ist inso-
fern kein Schreckgespenst, sondern ganz 
im Sinne ihrer Definition „nur” eine der 
Vereinfachung dienende Quellensteuer auf 
Kapitaleinkünfte, die vom persönlichen 
Einkkommensteuersatz des Gläubigers 
unabhängig ist und mit der auf die Kapi-
talerträge entfallende Steuern grundsätzlich 
abgegolten sind. 

Zweckbindung der Lebensversicherung 
rechtfertigt Unterschiede bei der Steuer

Wer nun im Rahmen der Diskussion um 
die steuerliche Behandlung von Kapitalle-
bensversicherungen und Investmentfonds 
eine Gleichbehandlung fordert, setzt Äpfel 
mit Birnen gleich: 

Im Gegensatz zur reinen und jederzeit 
liquidierbaren Kapitalansammlung in In-
vestmentfonds verbindet ein Lebensver-
sicherungsvertrag ein langfris tiges Leis-
tungsversprechen mit einer Zweckbindung: 
Der Versicherer verspricht eine Auszahlung 
in der Zukunft, die er über seine eigenen 
Kapitalanlagen erwirtschaften muss. 

Produktimmanent sind keinerlei zwi-
schenzeitliche Ausschüttungen vorgese-
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hen, sondern nur die Auszahlung zum von 
vornherein vereinbarten Zeitpunkt. Ein In-
vestmentfonds sieht dagegen produktim-
manent eine jederzeitige Liquidierbarkeit 
vor, Erträge fallen regelmäßig an und wer-
den ausgezahlt oder reinvestiert.

Der Grund für die langfristige Festlegung 
liegt darin, dass Lebensversicherungen 
über die gesamte Vertragslaufzeit Schutz 
gegen das Todesfall-, das Berufsunfähig-
keits- und/oder Langlebigkeitsrisiko bieten. 
Durch die langfristige Selbstverpflichtung 
zur Zahlung fester Beiträge wird nicht nur 
Risikoschutz überhaupt erst effizient dar-
stellbar – ein Schutz, der gleichzeitig den 
Sozialstaat effektiv entlastet. Auch wird die 
unverzichtbare Primärtugend erfolgreicher 
Altersvorsorge – Disziplin und Stetigkeit 
 – gestärkt. So wird bei der klassischen 
Kapitallebensversicherung millionenfach 
erfolgreich die Absicherung der Hinterblie-

benen im Todesfall in der Beitragsphase 
mit der Vorsorge für das Alter verknüpft. 

Hinzu kommt, dass klassische Lebens- 
oder Rentenversicherungsverträge im Ver-
gleich zu Investmentfonds einen Schutz 
vor Kapitalmarktrisiken bieten, der über 
den reinen Beitragserhalt deutlich hinaus 
geht. Die jährliche Mindestverzinsung er-
fasst auch die bereits gutgeschriebenen 
Überschüsse, sodass – im Unterschied zu 
Produkten ohne Garantien oder nur mit 
garantiertem Beitragserhalt – bei Kapital-
marktcrashs überhaupt keine Verluste ein-
treten können („Sperrklinkeneffekt”). Ein-
schließlich der Überschussbeteiligung wird 
für die Kunden über eine langfristig orien-
tierte Kapitalanlage bei nur geringen 
Schwankungen eine attraktive Gesamtver-
zinsung erwirtschaftet. Versicherungslö-
sungen bieten im Interesse sowohl der 
Kunden als auch des Sozialstaats mit die-

ser Sicherheit und Kontinuität ein hohes 
Maß an Berechenbarkeit und damit auch 
Planbarkeit privater Altersversorgung. 

Fazit: Es ist falsch, die Abgeltungsteuer als 
Schreckgespenst für die Altersvorsorge 
darzustellen. Mit Einführung der Abgel-
tungssteuer im Jahr 2009 kommt es le-
diglich zu einer steuerrechtlichen Annähe-
rung unterschiedlicher Produkte aus dem 
Bank- und Versicherungsbereich, die au-
ßerhalb des Kernbereichs der Altersversor-
gung stehen. Dieser Kernbereich grenzt 
sich durch Mindestanforderungen an die 
Qualität von Vorsorgeprodukten – insbe-
sondere der Absicherung biometrischer 
Risiken, der Langfristigkeit der Zweckbin-
dung und der Planbarkeit der Leistungen 
– von einfachen Sparprozessen ab. Wer 
nun dieses Steuerpaket wieder aufschnüren 
will, muss auch die Steuerfreiheit der Le-
bensversicherung wieder einführen.


